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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE KRAFTFAHRT-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 

(AKB 20150801) 

 

Die Kfz-Versicherung umfasst nach dem Inhalt des Versicherungsvertrags die Kfz-
Haftpflichtversicherung. Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
1. Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung? 

Kfz-Haftpflichtversicherung – für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen 
 
1.1 Was ist versichert? 

Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen anderen geschädigt.  
Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch den Gebrauch des Fahrzeugs 

a) Personen verletzt oder getötet werden, 
b) Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen, 
c) Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem Personen- noch mit 

einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen (reine 
Vermögensschäden), und deswegen gegen Sie oder uns Schadenersatzansprüche 
aufgrund von Haftpflichtbestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des 
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden. Zum Gebrauch 
des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z. B. das Ein- und Aussteigen sowie das Be- 
und Entladen. 

 
Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche 
Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir Schadenersatz in Geld. 
Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt 
auch, soweit Schadenersatzansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
 
Regulierungsvollmacht 
Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte Schadenersatzansprüche in Ihrem 
Namen zu erfüllen oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
 
1.2 Wer ist versichert? 

Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende Personen 
(mitversicherte Personen): 

a) den Halter des Fahrzeugs, 
b) den Eigentümer des Fahrzeugs, 
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c) den Fahrer des Fahrzeugs, 
Diese Personen können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns 
erheben. 
 
1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)? 

Höchstzahlung 
Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils beschränkt auf die Höhe der für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere 
zeitlich zusammenhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein einziges 
Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungssummen können Sie dem Versicherungsschein 
entnehmen. 
 
Übersteigen der Versicherungssummen 
Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten sich unsere Zahlungen nach 
den Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes und der Kfz-
Pflichtversicherungsverordnung. In diesem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht 
vollständig befriedigten Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 
 
1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 

Versicherungsschutz in Europa und in der EU 
Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz in den geografischen 
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der 
Europäischen Union gehören. Ihr Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem Umfang 
Ihres Versicherungsvertrags. 
 
Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte) 
Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte ausgehändigt, erstreckt sich Ihr 
Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten 
nichteuropäischen Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind. 
Hinsichtlich des Versicherungsumfangs gilt 1.4 Paragraph „Versicherungsschutz in Europa 
und in der EU“ Satz 2. 
 
1.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätzlich und widerrechtlich 
herbeiführen. 
 
Kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei Beteiligung an behördlich 
genehmigten kraftfahrt-sportlichen Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer 
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Höchstgeschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige Übungsfahrten. 
Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten Fahrtveranstaltungen stellt eine 
Pflichtverletzung nach 4.1 dar. 
 
Beschädigung des versicherten Fahrzeugs 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das 
Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 
 
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die Zerstörung oder das 
Abhandenkommen eines mit dem versicherten Fahrzeug verbundenen Anhängers oder 
Aufliegers oder eines mit dem versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten 
Fahrzeugs. Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche Absicht ein 
betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abgeschleppt wird, besteht für 
dabei am abgeschleppten Fahrzeug verursachte Schäden Versicherungsschutz. 
 
Beschädigung von beförderten Sachen 
Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzansprüchen wegen Beschädigung, 
Zerstörung oder Abhandenkommens von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug 
befördert werden. 
 
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person 
Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögensschäden, die eine mitversicherte 
Person Ihnen, dem Halter oder dem Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als Beifahrer Ihres 
Fahrzeugs verletzt werden. 
 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschäden, die durch die 
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen entstehen. 
 
Vertragliche Ansprüche 
Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 
besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen. 
 
Schäden durch Kernenergie 
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernenergie. 
 
Weitere Ausschlüsse 
Kein Versicherungsschutz besteht für 

a) Schäden, die durch Erdbeben, Sturm, Hagel, Überschwemmung, Sturmflut oder 
Waldbrand verursacht wurden; 
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b) Schäden an Gebäuden und Baumaschinen auf einer Baustelle außerhalb der 
öffentlichen Straßen; 

c) Schäden auf einem Flughafengelände ohne öffentlich befahrbaren Zugang; 
d) Schäden an oder Unfälle mit Verkehrsflugzeugen; 
e) Schäden, die durch Krieg, feindliche Invasion, Bürgerkrieg, kriegsähnliche 

Auseinandersetzungen oder bürgerliche Unruhen oder Aufstände im Umfang einer 
Revolution oder eines Regierungsumsturzes verursacht werden;  

f) Schäden, die durch Terrorismus verursacht werden; 
g) Schäden, die durch Urteile der Gerichte der Vereinigten Staaten von Amerika 

entstehen; 
h) Schäden aufgrund der jeweils geltenden nationalen Anwendung der Europäischen 

Richtlinien 2004/35/EC und 2006/21/EC über Umwelthaftung zur Vermeidung und 
Sanierung von Umweltschäden.  

 
1.6 Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht selbst gefahren sind? 

Für unter 1.2 erwähnte mitversicherte Personen gilt: Fährt eine andere Person 
berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es zu einem Schadenereignis, fordern wir von 
dieser Person unsere Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das 
Schadenereignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer bei 
Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern wir unsere Ersatzleistung 
selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Schadens nicht zurück, sondern nur bei 
vorsätzlicher Verursachung. 
 
2. Beginn des Vertrags 

2.1 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie die in Ihrem Versicherungsschein genannte 

fällige Prämie gezahlt haben, jedoch nicht vor dem Tag der Zulassung.  

 

3. Prämienzahlung 

3.1 Rechtzeitige Zahlung 

Die im Versicherungsschein genannte Prämie ist sofort mit Erhalt des Versicherungsscheins 

fällig. 

 

3.2 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2 VVG 

(Versicherungsvertragsgesetz) gegenüber einem Dritten trotz Beendigung des 

Versicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet, haben wir Anspruch auf die Prämie für die 

Zeit dieser Verpflichtung. Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 VVG bleiben unberührt. 
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3.3 Rechtzeitige Zahlung 

Eine Prämienrückerstattung für kürzere Laufzeiten kann nicht gewährt werden. 

 

4. Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des Fahrzeugs? 

4.1 Ihre Pflichten im Einzelnen 

Vereinbarter Verwendungszweck 

Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zweck für 

Prüfungsfahrten, Probe- und Überführungsfahrten im Rahmen von § 16 FZV 

(Fahrzeugzulassungsverordnung) verwendet werden. 

 

Berechtigter Fahrer 

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer 

ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. 

Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich 

ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 

 

Fahren mit Fahrerlaubnis 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der 

erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer 

das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche 

Fahrerlaubnis hat. 

 

Alkohol und andere berauschende Mittel 

Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke oder 

andere berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem 

dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem Fahrer 

fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in der 

Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. 

 

Kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen und Rennen 

Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrveranstaltungen und den dazugehörigen Übungsfahrten 

verwendet werden, bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und 

die behördlich nicht genehmigt sind. Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche 

Veranstaltungen sind vom Versicherungsschutz gemäß 1.5 ausgeschlossen. 

 

4.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 
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Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in 4.1 geregelten Pflichten, haben Sie keinen 

Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 

Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 

Versicherungsschutz bestehen. 

 

Wir können Ihnen die Verletzung der Pflicht aus 4.1 bezogen auf den Punkt Alkohol und 

andere berauschende Mittel in Satz 2 nicht entgegenhalten, soweit Sie durch den 

Versicherungsfall als Fahrzeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, einen 

Personenschaden erlitten haben. 

 

Abweichend vom zuvor Gesagten sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit die 

Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang unserer 

Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 

 

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 

In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus oben Gesagtem ergebende 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 

auf den Betrag von höchstens je 5.000 Euro beschränkt. Außerdem gelten anstelle der 

vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland geltenden 

Mindestversicherungssummen.  

Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vorgenommenen 

Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 VVG) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. Gegenüber 

einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätzlich begangene Straftat erlangt, sind wir 

vollständig von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 

5. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

5.1 Ihre Pflichten im Einzelnen 

Anzeigepflicht 

Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer Leistung durch uns führen kann, 

innerhalb einer Woche anzuzeigen. Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine 

andere Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie verpflichtet, uns dies 

und den Fortgang des Verfahrens (z. B. Strafbefehl, Bußgeldbescheid) unverzüglich 

anzuzeigen, auch wenn Sie uns das Schadenereignis bereits gemeldet haben. 

 

Aufklärungspflicht 
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Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des Schadenereignisses dienen kann. 

Dies bedeutet insbesondere, dass Sie unsere Fragen zu den Umständen des 

Schadenereignisses wahrheitsgemäß und vollständig beantworten müssen und den Unfallort 

nicht verlassen dürfen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Sie haben 

unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforderlichen Weisungen zu befolgen. 
 

Schadenminderungspflicht 

Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach Möglichkeit für die Abwendung 

und Minderung des Schadens zu sorgen. Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie 

zumutbar, zu befolgen.  

 

Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie verpflichtet, uns dies innerhalb einer 

Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzuzeigen. 

 

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen 

Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z. B. Klage, Mahnbescheid), haben 

Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu 

überlassen. Wir sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftragen, 

dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und angeforderte Unterlagen 

zur Verfügung stellen müssen. 

 

Bei drohendem Fristablauf 

Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine Weisung von uns vorliegt, müssen 
Sie gegen einen Mahnbescheid oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den 
erforderlichen Rechtsbehelf einlegen. 
 
 
 
5.2 Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten? 

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung 

Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in 5.1 geregelten Pflichten, haben Sie keinen 
Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. Abweichend von oben Gesagtem sind wir zur Leistung 
verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen. 
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Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus oben Gesagtem ergebende 
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversicherten Personen gegenüber 
auf den Betrag von höchstens je 2.500 Euro beschränkt. Haben Sie die Aufklärungs- oder 
Schadenminderungspflicht vorsätzlich und in besonders schwerwiegender Weise verletzt 
(insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung, bewusst 
wahrheitswidrigen Angaben uns gegenüber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen 
Betrag von höchstens je 5.000 Euro. 
 
Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung 
Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem anderen dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, sind wir von unserer Leistungspflicht 
hinsichtlich des erlangten Vermögensvorteils vollständig frei. 
 
Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechtsstreitigkeiten 
Verletzen Sie vorsätzlich Ihre Anzeigepflicht oder Ihre Schadenminderungspflicht und führt 
dies zu einer rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und 
Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, sind wir außerdem von 
unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns zu zahlenden Mehrbetrags vollständig frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere Leistung 
hinsichtlich dieses Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 
 
Mindestversicherungssummen 
Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten nach 5.1 Paragraph 
„Anzeigepflicht“ gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland 
geltenden Mindestversicherungssummen. 
 

6. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

6.1 Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen 

Pflichten mitversicherter Personen 

Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren Pflichten sinngemäße 

Anwendung. 
 

Ausübung der Rechte 

Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem Versicherungsvertrag steht 

nur Ihnen als Versicherungsnehmer und den unter 1.2 genannten Personen zu. 
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Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen 
Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch 
gegenüber allen mitversicherten Personen. 
Als Ausnahme gilt: Mitversicherten Personen gegenüber können wir uns auf die 
Leistungsfreiheit nur berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden Umstände 
in der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese Umstände der mitversicherten 
Person bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung 
verpflichtet, gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in Deutschland 
geltenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen. Das gleiche gilt, wenn wir trotz 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten 
Leistungen erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen Ausnahmefällen 
bestehen. 
 
 
7. Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall? 

7.1 Wie lange läuft der Versicherungsvertrag? 

Vertragsdauer 

Der Versicherungsvertrag wird für die Dauer, die sich aus Ihrem Versicherungsschein ergibt, 

abgeschlossen und endet automatisch, ohne dass er einer Kündigung bedarf. 

 

7.2 Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten? 

Übergang der Versicherung auf den Erwerber 

Wird das Fahrzeug veräußert, so tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten des 

Versicherungsnehmers aus dem Versicherungsvertrag ein. 

 

Anzeige der Veräußerung 

Sie und der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des Fahrzeugs unverzüglich 

anzuzeigen. 

 

7.3 Wagniswegfall (z. B. durch Fahrzeugverschrottung) 

Fällt das versicherte Wagnis während der Vertragslaufzeit weg, wird die volle Prämie 

einbehalten. 

 

8. Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

8.1 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind 

Versicherungsombudsmann 

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine 
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Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis geführt hat, 
können Sie sich an den Ombudsmann für Versicherungen wenden (Ombudsmann e. V., 
Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de, 
Tel. 0180 4224424, Fax 0180 4224425 (jeweils 0,24 Euro je Anruf aus dem Festnetz; Anrufe aus 
Mobilfunknetzen max. 0,42 Euro pro Minute bei Abrechnung im 60-Sekunden-Takt)). Der 
Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher kostenfrei 
arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für das Schlichtungsverfahren vor dem 
Ombudsmann ist aber, dass Sie uns zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere 
Entscheidung zu überprüfen. 
 
Versicherungsaufsicht 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschiedenheiten bei 

der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 

108, 53117 Bonn, E-Mail: poststelle@bafin.de, Tel. 0228 4108-0, Fax 0228 4108-1550. Bitte 

beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 

entscheiden kann. 

 

8.2 Gerichtsstände 

Wenn Sie uns verklagen 

Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbesondere bei folgenden Gerichten 

geltend machen: 

a) dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 
b) dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung 

örtlich zuständig ist. 
 

Wenn wir Sie verklagen 

Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbesondere bei folgenden Gerichten 

geltend machen: 

a) dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist, 
b) dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebs 

befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren Geschäfts- oder 
Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 

 

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt 

Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 

Deutschlands verlegt haben oder Ihr Wohnsitz, Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 

im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelungen nach 8.2 
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Paragraph „Wenn wir Sie verklagen“ das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz 

zuständig ist. 

 

9. Zahlungsweise 

Die Prämien sind Einmalbeiträge, die im Voraus bei Erhalt des Versicherungsscheins zu 

entrichten sind. 

 

10. Versicherungsteuer 

In den von Ihnen zu zahlenden Beiträgen ist die Versicherungsteuer enthalten. Der 

Prozentsatz der Versicherungsteuer richtet sich nach dem Versicherungsteuergesetz. 

 

11. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Hauptverwaltung oder 

an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 

Geschäftsstelle gerichtet werden. 

Haben Sie uns eine Änderung der Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 

die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 

letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 

zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer von Ihnen vorgenommenen 

Namensänderung. 

Haben Sie die Versicherung für einen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 

Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen im Absatz 2 entsprechende 

Anwendung. 

 

12. Gesetzliche Verjährung  

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung 

beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 

von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 

erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist 

die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 

Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

  


